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seine Sache von der ersten Mahlzeit an klappe. Eine grosse Forderung, gewiss!
Durch griindliche Vorbereitung (Studium der Kochrezepte und ,,Merkblitter™,
Berechnung der Normalmengen am Vorabend) wird sich aber erfahrungsgemiss
ein gewissenhafter und nicht allzu dngstlicher Mann zurechtfinden konnen. Auf
Grund der Qualifikationen aus der UOS. fir Kichenchefs sollte der Quartier-
meister im Stande sein, die Kiichenchefs in der Rekrutenschule so anzusetzen,
dass die besser qualifizierten selbstindig, die weniger gut Beurteilten aber ge-
meinsam mit einem gut Ausgewiesenen in eine Kiiche gestellt werden. So wird man
den Berufskoch in der Regel isoliert einsetzen konnen und dem Mechaniker z. B.
einen Berufsmetzger zur Seite geben. Schwichern Leuten kann an die Hand ge-
gangen werden, indem der Fourier mit ihnen tags zuvor das Menii und die
Normalmengen bespricht und berechnet. Diese Methode bewidhrt sich ibrigens
auch bei normalen Verhiltnissen. Der Fourier zwingt sich damit selber, etwas mehr
in die Materie hineinzukommen, und somit dem Verpflegungsdienst annihernd
gleich viel Beachtung zu schenken, wie dem Rechnungswesen. Nicht selten hat
ein ,,Kiichenchef™ versagt, weil man ihn ,schwimmen® liess, ihm nicht einmal
rechtzeitig die Ments bekanntgab, ihn zu wenig kontrollierte etc. Sobald das Korps
der Instruktionsunteroffiziere grosser ist als bis anhin, wird es moglich sein, diese
Fachleute vermehrt in Schulen abzukommandieren, so dass besonders die noch
unfertigen Kiichenchefs einen Gewinn daraus ziehen konnen.

Es ist wichtig, dass der Kiichenchef in der Rekrutenschule im Koch-
kistenkochen auf dem Laufenden bleibe. Er muss daher angetrieben werden,
schon im Kasernendienst oft in den Kochkisten diese und jene Mahlzeit zuzu-
bereiten. Nur auf diese Weise wird der Kochdienst schon zu Beginn der Aus-
marschperiode funktionieren koénnen.

Orientierung iiber die Vorschriften betreffend
Schuhwerk in der Armee

Die Vorschriften iber das Schuhwerk in der Armee und dessen Reparaturen
sind in verschiedenen Verfligungen verstreut, die zudem dem Fourier nicht ohne
weiteres zuginglich sind. In Ziffer 480 des VR. wird nur auf die im ,,Anhang”
enthaltenen Angaben verwiesen; dort sind lediglich die entsprechenden Ver-
tiigungen aufgezihlt, die aber seit Inkrafttreten des VR. schon wieder abgedndert
worden sind. Die Eidg. Kriegsmaterialverwaltung hat sich auf unser
Ersuchen hin in verdankenswerter Weise bereit erklirt, die wichtigsten, heute gel-
tenden Vorschriften fir den ,,Fourier” zusammenzustellen. Es freut uns, unseren
Lesern mit diesen Ausfiihrungen eine umfassende Orientierung geben zu kénnen,
die sie sich sonst nur mithsam durch das Studium der verschiedenen Verfiigungen
und deren Anderungen erwerben kénnten. (Red.)
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I. Allgemeines

1. Im Gegensatz zur Bewaffnung und personlichen Ausriistung hat der
Dienstpflichtige das fir den Militirdienst erforderliche Schuhwerk aus eigenen
Mitteln zu beschaffen. Den Rekruten wird diese Beschattungspilicht abgenommen,
indem ihnen der Bund zwei Paar Ordonnanzschuhe kostenlos zur Vertiigung
stellt. Alle weiteren Schuhe, die der Wehrmann zur Erfiillung seiner Dienstpflicht
benotigt, hat er selbst zu beschaffen und auch deren Unterhalt aus eigenen Mitteln
zu bestreiten (Ausnahmen sieche Abschnitt IV). Den Dienstpflichtigen steht es
trei, unter Vorbehalt der Bestimmungen des Abschnittes 111, Ordonnanzschuhe oder
gleichwertige Zivilschuhe zu tragen. Sie miissen jedoch mit zwei Paar cigenen
diensttauglichen Schuhen ausgeriistet sein, die sein konnen:

zwel Paar Ordonnanzschuhe oder
etn Paar Ordonnanzschuhe und ein Paar diensttaugliche Zivilschuhe oder
zwei Paar diensttaugliche Zivilschuhe.

2. Die an Stelle der Ordonnanzschuhe gestatteten Zivilschuhe dirfen nicht
Ausgangsschuhe (siche Abschnitt V) irgendwelcher Art sein, sondern es muss sich
hierbei um dem Ord.Schuhwerk gleichwertige Schuhe handeln (Sport- und schwere
Arbeitsschuhe mit hohem Schatt, Skischuhe). Das Tragen von einem Paar Zivil-
schuhen mit Gummisohlen ist gestattet. Ein Paar Schuhe muss jedoch immer mit
Ordonnanzbeschlag oder einem ihnlichen Beschlag versehen sein. Das Anbringen
von Gummisohlen an den Ord.Schuhen ist nicht gestattet.

Einzig den Angehorigen der Flieger-Kompagnien und der Militdr-Sanitéts-
anstalten ist gestattet, mit zwei Paar felddiensttauglichen Schuhen ohne Beschlag
oder mit Gummisohlen einzuriicken.

II. Ersatz des Ord.Schuhwerks

1. Ausser den in den Rekrutenschulen bezogenen Ord.Schuhen haben die
Dienstptlichtigen die Moglichkeit, zwei Paar Ord.Schuhe zum herabgesetzten
Preis zu beziehen, und zwar:

a)die mit zwei Paar Ord.Schuhen ausgeriisteten Of., Uof. und Soldaten das
erste Paar frihestens nach acht Dienstjahren oder 350 Diensttagen seit dem
letzten Bezug von Ord.Schuhwerk, das zweite Paar frihestens nach zehn wel-
teren Dienstjahren,

b) Die nur mit einem Paar Ord.Schuhen ausgeriisteten Of., Uof. und Sdt. das
erste Paar frithestens nach sechs Dienstjahren oder 250 Diensttagen seit dem
letzten Bezug von Ord.Schuhwerk, das zweite Paar nach weiteren 10 Dienst-
jahren.

Werden Ord.Schuhe vor Ablaut dieser Fristen bezogen, ist der Tarifpreis zu

bezahlen. Es konnen jedoch nicht unbeschrinkt Schuhe zum Tarifpreis bezogen

werden (siehe Abschnitt III). Als Dienstjahre gelten alle Jahre, in denen der

Dienstptlichtige der Armee zur Verfiigung stand.

2. Das Datum des letzten Schuhbezuges bezieht sich nicht auf die Art der zu
ersetzenden Schuhe, sondern auf den wirklich erfolgten letzten Schuhbezug, unbe-
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kiimmert darum, ob dieser letzte Schuhbezug kostenlos oder gegen Bezahlung des
herabgesctzten Preises erfolgte. Das gegen Bezahlung des Tarifpreises bezogene
Schuhwerk ist dagegen bei der Ermittlung der Diensttage oder Dienstjahre nicht
zu berticksichtigen.

Als mit zwei Paar Ord.Schuhen ausgeriistet ist zu betrachten, wer tn der
Rekrutenschule zwei Paar Ord.Schuhe kostenlos erhielt, oder wer ab 5.8.44 ein
Paar Schuhe zu Fr. 10.— bezog. Alle iibrigen Wehrminner gelten als mit ein
Paar Ord.Schuhen ausgeriistet.

Beispiele von Schuhbezigen.

A. 10.1.41 M Gr. (RS) B. 4.5.42 M Gr. (RS)
20. 5. 42 M Gr. 10. 3. 45 M Gr.
18. 9. 43 M R 8.1.47 B T
C. 8.1.45 M Gr. (RS) D. 30.1.38 M Gr. (RS)
18. 1. 45 B Gr. (RS) 5.8.40 M R
7.9.48 M T 8.3.43 M Gr.
10. 9. 44 B Fr.10.—
Gr. = gratis ; M = Marschschuhe
R = herabges. (red.) Preis B = Bergschuhe

T = Tarifpreis

Die Berechtigung zum Bezuge eines Paaves Ord.Schuhe zum herabgesetzten
Preise stellt sich somit wie folgt:

fir die Berechnung ausger. mit 1 od.

nat.h Beispiel  massgebl. Datum 2 Paar Schuher Bezugsberechtigung zum herabgesetzten Preis

A .9, 43 1 Paar nach 250 Diensttagen oder ab 18. 9. 49 (nach
6 Dienstjahren).

B 10. 3. 45 1 Paar nach 250 Diensttagen oder ab 10. 3. 51 (nach
6 Dienstjahren).

C 18. 1. 45 2 Paar nach 350 Diensttagen oder ab 18. 1. 53 (nach
8 Dienstjahren).

D 10. 9. 44 2 Paar nach 350 Diensttagen oder ab 10. 9. 52 (nach

8 Dienstjahren).

Wihrend des Aktivdienstes wurden auch ausserhalb der Rekrutenschule Ord.
Schuhe nach Absolvierung einer bestimmten Anzahl Diensttage kostenlos abgegeben.
Diese Gratisabgaben wurden nach Schluss des Aktivdienstes aufgehoben.

Die Berechtigung zum Bezuge von Ord.Schuhen zum herabgesetzten Preise
gilt auch fir Wehrminner, die bereits wihrend des Aktivdienstes Schuhe aus den
Armeebestinden unentgeltlich oder zum herabgesetzten Preise bezogen haben.

Die Schuhpreise sind zur Zeit wie folgt festgesetzt:

herabpeselzter Preis Tarifpreis
Ord.Marschschuhe B, ‘20 Fr. 50. -
Ord.Bergschuhe Fr. 27— Fr, 55.—

Ord.Reitstiefel Fr, 50— Fr.110.—
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Die Schuhe konnen im Zeughaus gegen Vorweisung des Dienstbiichleins be-
zogen werden. Die Ausstellung eines Ersatzbegehrens ist nicht erforderlich.

ITI. Verwendung des Ord.Schuhwerks.

Der herabgesetzte Preis und der Tarifpreis liegen wesentlich unter dem
Ladenpreis fiir gleichwertiges Schuhwerk. Der Bund tbernimmt somit einen Teil
der Beschaffungskosten, verlangt aber anderseits, dass das Ord.Schuhwerk fiir den
Dienst erhalten bleibt und nicht fir private Zwecke verwendet wird. Es ist deshalb
den Wehrminnern verboten, das Ord.Schuhwerk

a) in irgendeiner Form zu verdussern, zu vertauschen oder zu verschenken;

b) allgemein und dauernd ausserdienstlich zu tragen;

c) infolge von Vernachlissigung Schaden nehmen oder zu Grunde gehen zu
lassen.

Das ausserdienstliche Tragen von Ord.Schuhwerk ist nur so weit gestattet,
als dies zur Erhaltung der Marschtiichtigkeit notwendig ist. Zuwiderhandlungen
werden nach den Bestimmungen des Militdrstrafgesetzes bestraft.

Im Falle vorzeitigen Schuhersatzes ist fir das Ersatzpaar der Tarifpreis zu
bezahlen. Auch die zum Tarifpreis bezogenen Ord.Schuhe fallen nicht in das freie
Eigentum des Trigers, sondern es gelten auch hiefiir die vorstehenden Bestim-
mungen.

Mit dem Verbot der ausserdienstlichen Abniitzung der Ord.Schuhe soll er-
reicht werden, dass im Falle einer Kriegsmobilmachung jeder Einriickende mit
diensttauglichen Schuhen versehen ist, was fiir die Schlagkraft der Armee von
grosster Bedeutung ist.

Die Dienst- und Hilfsdienstpflichtigen haben das unentgeltlich oder gegen Be-
zahlung bezogene Ord.Schuhwerk oder gleichwertigen Ersatz in jeden Dienst und zu
jeder gemeindeweisen Inspektion in felddiensttauglichem Zustande wie folgt mit-
zubringen:

1 1In jeden Dienst: zwei Paar felddiensttaugliches Schuhwerk;
2. Zu den gemeindeweisen Inspektionen:

a) Von den Dienstpflichtigen des Auszuges und der Landwehr: zwer Paar
eigenes, felddiensttaugliches Schuhwerk, wovon wenigstens ein Paar mit Or-
donnanzbeschlag oder einem diesem dhnlichen Beschlag. Beim zweiten Paar
sind Sohlen aus Gummi oder Gummiersatz gestattet.

b) Von den Angehérigen des Landsturms und den Hilfsdienstpflichtigen ein
Paar eigenes, felddiensttaugliches Schuhwerk mit Ordonnanzbeschlag, einem
diesem ihnlichen Beschlag oder mit Sohlen aus Gummi oder Gummiersatz.

IV. Reparaturen und Unterhalt.
A. Reparaturen.
1. In den Rekruten-, Unteroffiziers-, Offiziers-, Flieger-, Fourier- und Sanitits-
gefreitenschulen wird wihrend des Dienstes defekt gewordenes Ord.Schuhwerk
der Of. (einschliesslich private Stiefel der Of.), Uof., Sdt. und Rekr. zu Lasten
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der Dienstkasse repariert. Eine Neubesohlung von Ord.Schuhwerk (einschliesslich
private Stiefel der Of.) zu Lasten des Staates darf jedoch friithestens nach 100
Diensttagen nach dem Bezug des betreffenden Ord.Schuhwerks oder der letzten zu
Lasten der Dienstkasse bezahlten Besohlung erfolgen. Diese Schuhreparaturen
sind im Dienstbiichlein auf Seite 14a (bzw. 14 neue Ausgabe) einzutragen. Die
Reparatur von Zivilschuhen darf nicht zu Lasten der Dienstkasse erfolgen.

Den Rekruten- und Kaderschulen werden die erforderlichen Nigel durch das
Waffenplatzzeughaus kostenlos zur Verfigung gestellt. Die Nachbenagelungen
in der Kaserne sind in diesen Schulen durch Privatschuhmacher oder ausschliess-
lich durch Rekruten, die von Beruf Schuhmacher sind, besorgen zu lassen. Die
Nigel werden von der Truppe kostenlos geliefert. Sie Gberwacht deren bestim-
mungsgemisse Verwendung, sowie die fiir das Nachbenageln aufgewendete und
als Stérarbeit verrechnete Zeit.

Die Nachbenagelungen sind periodisch vorzunchmen, wobei ganze Nagel-
gruppen ersetzt werden, damit die gleichmissige Auflage der Sohle gewihrleistet
ist. Einzelne ausgefallene oder abgelaufene Nigel sind nicht zu ersetzen. Bei der
Entlassung hat die Truppe dafiir zu sorgen, dass das Beschlige vollstindig ist.

Werden die Nachbenagelungen durch Privatschuhmacher ausgetiithrt, so ar-
beiten diese im Stundenlohn nach folgenden Ansitzen:

Gesellen Fr.3.20, Meister Fr.4.50, einschliesslich Unkosten, Meisternutzen
und Teuerungszuschlag.

Der Stiddtezuschlag von 1004 wird fiir folgende Orte bewilligt: Aarau,
Arosa, Basel, Bellinzona, Bern, Biel, Brugg, Celerina, Chur, Davos, Freiburg, Genf,
Herisau, Interlaken, Lausanne, Luzern, Montreux, Neuenburg, Olten, Pontresina,
Schaffhausen, Sitten, Solothurn, St.Gallen, St. Moritz, Thun, Winterthur, Zirich.

2. In den dbrigen Schulen und Kursen (WK usw.) diirfen nur Nachbenage-
lungen und kleine Reparaturen (z.B. Niharbeiten, Ersatz von Haken und Osen)
von Ord.Schuhwerk oder gleichwertigem Zivilschuhwerk zu Lasten der Dienst-
kasse bezahlt werden. Fur solche Reparaturen darf der Bund in einer Schule oder
in einem Kurs pro Mann fiir ein oder zwei Paar Schuhe mit einem Kostenbetrag
von zusammen héchstens Fr. 3.20 belastet werden. So weit im Einzelfalle die
Reparaturkosten fiir die Schuhe eines Mannes diesen Betrag iibersteigen, gehen sie
zu dessen Lasten. Nicht felddiensttaugliche Zivilschuhe (z.B. leichte Ausgangs-
schuhe und Halbschuhe) diirfen nicht zu Lasten des Bundes repariert werden.

Kénnen in besonderen Fillen die wihrend des Dienstes entstandenen Schiden
vor der Entlassung der Truppe nicht mehr repariert werden, so ist dem Wehrmann
eine im Rahmen des festgesetzten Hochstbetrages von Fr.3.20, wenn mdéglich von
einem Schuhfachmann zu bestimmende Entschidigung auszubezahlen mit der
Verpflichtung, die Reparatur sofort nach der Entlassung ausfithren zu lassen.
Die Auszahlung dieser Entschidigung ist im Dienstbiichlein auf Seite 14a (bzw.
Seite 14 neue Ausgabe) einzutragen, unter Angabe des Betrages.

In den WK. usw. hat die Truppe die Ord.- und gleichwertigen Zivilschuhe
unter Verwendung der in den Schuhmacherkisten und -Taschen vorhandenen



78 _,DER FOURIER" April 1950

Schuhniigel durch eigene Schuhmacher nachzubenageln. Verfiigt die Truppe ter
keinen eigenen Schuhmacher, so kénnen Nachbenagelungen durch zivile Schih-
macher und Schuhmachermeister vorgenommen werden. In diesem TFalle liefert
thnen die Truppe die erforderlichen Schuhnigel, welche diese nétigenfalls beim
Korpssammelplatz- oder Waffenplatzzeughaus anfordern kann.

3. Reparaturen an Ord.Schuhwerk und gleichwertigem Zivilschuhwerk zu
Lasten der Dienstkasse diirfen nur an Schuhmacher und Schuhmachermeister
vergeben werden, die einen Ausweis der Eidg. Kriegsmaterialverwaltung iiber die
Berechtigung zur Ausfithrung von Reparaturarbeiten an Ord.Schuhwerk besitzen.
Einzig Nachbenagelungen und kleine Reparaturen gemiss Ziffer 2 vorstehead,
diirfen, wenn notwendig, auch anderen Schuhmachern und Schuhmachermeistern
tibertragen werden.

Der Bund hat die Hochstpreise fiir die Reparaturen an Ord.Schuhwerk in
der Verfiigung des Eidg. Militirdepartements betreffend Richtlinien fiir die Aus-
fiihrung von Reparaturarbeiten an Ord.Schuhwerk und maximale Reparaturpreise
vom 8. 3. 48 und in der Verfiigung des Eidg. Militirdepartements vom 14. 2. 50
iber die Abinderung der Verfiigung vom 8.3.48 festgelegt. Reparaturkosten, lie
die dort genannten Betrige iiberschreiten, gehen zu Lasten des Dienstpflichtigzn.
Die Beachtung dieser Verfiigung ist vor allem in den unter Ziffer1 genannien
Schulen wichtig, in denen alle Reparaturen vom Bund bezahlt werden.

4. Das Schuhwerk ist beim Diensteintritt und bei der Entlassung einer genaven
Inspektion zu unterziehen und das Inspektionsergebnis auf Seite 14b bzw. 1t
(neue Ausgabe) des Dienstbiichleins einzutragen. Die beim Diensteintritt festge-
stellten Schiden miissen sofort auf Rechnung des Mannes behoben werden.

B. Unterhalt des Schuhwerks.

In Schulen und Kursen ist das Ord.Schuhwerk mindestens alle vier Wochen
zu liberholen. In den WK soll die Uberholung einmal durchgefithrt werden. Es
wird auf das Merkblatt far Pflege und Gebrauch von Ord.Schuhwerk verwiesen,
das auf Seite 47 bzw. 36 (neue Ausgabe) im Dienstbiichlein eingeklebt ist. Fiir die
tigliche Pflege ist das im Mannsputzzeug enthaltene Schuhfett zu verwenden
und keine Schuhwichse, da diese das Oberleder hart und briichig macht.

Rechtzeitig und griindlich vorgenommenen Schuhreparaturen, sowie der tig:
lichen Pflege und der periodischen Uberholung des Schuhwerks kommt fiir die
Erhaltung der Marschtiichtigkeit grosste Bedeutung zu.

V. Ausgangsschuhe
Den Of., Uof. und Sdt. ist es gestattet, zum Ausgang schwarze Halbschuhe
einfacher und unauffilliger Art zu tragen. Zu diesen Halbschuhen diirfen aber
nicht Socken oder Strimpfe irgendwelcher Art getragen werden, sondern solche
dunkler Farbe und unauffilliger Art. Halbschuhe und hohe Schaftschuhe fiir
den Ausgang gelten nicht als diensttaugliche Schuhe und diirfen in keinem Falle
zu Lasten des Bundes repariert werden.
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VI. Vorschriften

Die geltenden Vorschriften sind in folgenden Erlassen enthalten:

Verfiigung des EMD iiber die Ausriistung des Heeres mit Schuhwerk vom
1. 3. 47 (MAB 47/56).

Verfiigung des EMD betr. Abdnderung der Verfiigung tber die Ausristung des
Heeres mit Schuhwerk vom 2. 8. 48 (MAB 48/178).

Verfiigung des EMD betr. Richtlinien fiir die Ausfihrung von Reparatur-
arbeiten an Ord.Schuhwerk und. maximale Reparaturpreise vom 8. 3. 48
(Mab 48/43).

Verfigung des EMD iiber die Abinderung der Verfiigung des EMD betr. Richt
linien fiir die Ausfilhrung von Reparaturarbeiten an Ord.Schuhwerk und
maximale Reparaturpreise vom 14. 2. 50 (MAB 50)

Diese Verfiigungen sind im Militiramtsblatt erschienen, das im Besitze der

Kdt. ist. Spezialabziige sind nicht verfligbar.

Eidg. Kriegsmaterialverwaltung.

Rund zehn Dutzend Luftschutz-Fouriere

sind Ende Mirz 1950 in die verschiedenen Sektionen des SFV. als Aktivmitglieder
eingetreten. Dieser, in aller Stille vollzogene ,,Anschluss® bedeutet gleichzeitig
das Ende der Titigkeit des Schweiz. Verbandes der Ls-Rechnungsfiihrer.

Dieser Verband wurde im Jahre 1942 gegriindet mit dem Zweck der ausser-
dienstlichen Weiterbildung seiner Mitglieder, die sich im Dienste der Tatsache
gegeniiber gestellt sahen, bei einem Minimum an Ausbildung die stindig wach-
sende Verantwortung fiir Besoldung, Verpflegung und Unterkunft der Luftschutz-
truppen tragen zu miissen. Die Abteilung fiir Luftschutz instruierte ihre Rech-
nungsfilhrer zwei Jahre nach Beginn des letzten Aktivdienstes in vier- bis sechs-
tigigen Kursen. Als Grundlage diente der Bundesratsbeschluss vom 1. 9. 39.
Thm schlossen sich in der Folge Weisungen auf Weisungen an. Erst 1943 kam nach
einwdchigem Instruktionskurs die TVA mit vielen Abweichungen zur Anwendung,
was zur Folge hatte, dass sich zu den administrativen Weisungen der A-+PL nun
auch diejenigen des OKK gesellten. In diesem ,,Zweifrontenkrieg®, zu dem als er-
schwerender Umstand die Jagd nach Verpflegungsmitteln kam (der Luftschutz
musste sich vollstindig beim privaten Lieferanten eindecken!), griff der Ls-Rech-
nungsfilhrer zur Selbsthilfe, indem er durch seinen Fachverband den Erfahrungs-
austausch organisierte. Kameraden, die als Quartiermeister Dienst leisteten, gaben
vervielfiltigte , Fachtechnische Mitteilungen” heraus, interpretierten die vielfach
wechselnden Bestimmungen und unterstiitzten so die Mitglieder in ihrer dienst-
lichen Titigkeit auf wertvolle Weise. So vermochten wir uns, trotz Liicken und
Mingeln in Ausbildung und Erfahrung, tber Wasser zu halten.

Seit 1949 werden die angehenden Rechnungsfithrer der Luftschutztruppe in
Armee-Fourierschulen ausgebildet. Damit ist die vom Verband erkimpfte Gleich-



	Orientierung über die Vorschriften betreffend Schuhwerk in der Armee

